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Allgemeine Geschäftsbedingungen der AETERNA Lichte GmbH & Co. KG

1. Allgemeine Einkaufsbedingungen

1. Die Rechtsbeziehungen aus dem Vertrag zwischen Auftragnehmer und AETERNA Lichte GmbH (nachstehend AETERNA genannt) richten sich nach diesen Bedingungen und etwaigen
sonstigenschriftlichenVereinbarungen.AllgemeineGeschäftsbedingungendesAuftragsnehmersfindenauf diesenVertragkeineAnwendung.

2. BestellungundAnnahmesowie ihreÄnderungenundErgänzungenbedürfenderSchriftform.MündlicheNebenabredenbeiVertragsabschlusssindnurwirk- sam,wennsievonAETERNA
schriftlich bestätigt wurden. Dieses gilt auch für Vertragsänderungen nach Vertragsschluss. Nimmt der Lieferant die Bestellung nicht innerhalb von 14 Tagen an, so ist AETERNA zum
schriftlichenWiderruf berechtigt.

3. Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, seine Forderung gegenAETERNAabzutreten und/oder durch Dritte einziehen zu lassen.Das gilt nicht für den verlänger- ten Eigentumsvorbehalt
sowie fürAbtretungenanUnternehmen,dieanAETERNAoderandenenAETERNAdirektoder indirektbeteiligt sind.

4. TrittderAuftragnehmerseineForderungengegenAETERNAentgegendenvorherigenSatzohnederenZustimmunganeinenDrittenab,so istdieAbtretunggleichwohlwirksam.AETERNA
kann jedochnach ihrerWahlmitbefreienderWirkungandenAuftragnehmeroderdenDritten leisten.

5. Die Vertragspartner verpflichten sich, alle nicht offenkundigen kaufmännischen und technischen Einzelheiten, die ihnen durch die Geschäftsbeziehung bekannt werden, als
Geschäftsgeheimnis zu behandeln. Sie dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung mit ihrer Geschäftsverbindung werben. Zeichnung, Modelle, Rezepturen, Muster u.ä.
Gegenstände,die demAuftragnehmer vonAETERNAzurVerfügunggestellt oder von ihr bezahlt werden,werden EigentumvonAETERNA.Sie dürfenDritten nicht überlassen oder sonst
zugänglichgemachtundnurmit vorheriger schriftlicherZustimmungvonAETERNAfür LieferungenanDritteverwendetwerden.Unterlieferantensindentsprechendzuverpflichten.

6. Bei Kurzarbeit, Betriebsunterbrechung oder sonstigen Fällen der Betriebsruhe,die AETERNAohne eigenes Verschulden an der Annahme der Lieferung und Leistung in den betroffenen
Bereichhindern,werdendieVertragspartnereinengeeignetenErsatzterminvereinbaren.AETERNAwirddenAuftragnehmerhierzunachMöglichkeit rechtzeitigansprechen.

7. Der Auftragnehmer muss für seine Lieferung oder Leistungen die neuesten anerkannten Regeln der Technik, die Sicherheitsvorschriften sowie die vereinbarten technischen oder
chemischen Daten einhalten. Für Materialien (Stoffe, Zubereitung) und Gegenstände (z.B. Güter, Teile, technisches Gerät, ungereinigtes Leer- gut) von denen aufgrund ihrer Natur, ihre
Eigenschaften oder ihres Zustandes Gefahren für Leben undGesundheit vonMenschen, für die Umwelt sowie für Sachen ausgehen können,und die deshalb aufgrund vonVorschriften
einer Sonderbehandlung in Bezug auf Verpackung, Transport, Lagerung, Umgang und Abfallentsorgung erfahrenmüssen, wird der Auftragnehmer an AETERNAmit demAngebot ein
Sicherheitsblatt nach§14derGefahrstoffverordnung sowie ein- zutreffendesUnfallmerkblatt (Transport) übergeben. ImFalle vonÄnderungderMaterialienoderderRechtslagewirdder
AuftragnehmeranAETERNAaktuali- sierteDaten–undMerkblätterübergeben.

8. Der Auftragnehmer leistet Gewähr dafür, dass seine Lieferung und Leistungen während der Gewährleistungsfrist fehlerfrei bleiben. Ihre Dauer bestimmt sich nach der gesetzlichen
Verjährungsfrist für Sachmängelansprüche. Die Verjährung der Ansprüche wegen eines bestimmten Mangels wird durch eine schriftliche Mängelrüge von AETERNA bis zur
Mängelbeseitigunggehemmt.DieseHemmungendet jedoch3MonatenachZugangder schriftlichenErklärung,derMangel seibeseitigtoderes liegekeinMangelvor.Fehler sinddem
Auftragnehmer,sobaldsienachderGegebenheiteinesordnungsgemäßenGeschäftsablaufesdurchAETERNAfestgestelltwerden,unverzüglichschriftlichanzuzeigen.

9. Der Auftragnehmer haftet für Ansprüche, die sich bei vertragsgemäßer Verwendung der Lieferung und Leistung aus der Verletzung zugunsten Dritter erteilter oder angemeldeter
Schutzrechteergeben.DerAuftragnehmerstelltAETERNAvonallenAnsprüchenausderBenutzungsolcherRechte frei.MitderLieferungeinesurheberrechtlichgeschütztenWerkeserhält
AETERNAvomAuftragnehmereineinfaches,unbeschränktesNutzungsrecht inallenNutzungsarten.

10. Stellt der Auftragnehmer seine Zahlung ein oder wird das Insolvenzverfahren über sein Vermögen oder ein außergerichtliches Vergleichsverfahren beantragt, so ist AETERNAberechtigt,
vomVertrag zurückzutreten.Soweit keinRücktritt erfolgt,kannAETERNAeinenBetragvonmindestens5%derVergütungalsSicherheit fürdievertraglichenAnsprüchebis zumAblauf der
vertraglichenGewährleistungsfrist einbehalten.

11. DerAuftragnehmer ist verpflichtet,keineHandlung zubegehenbzw. jedeHandlung zuunterlassen,die zu einer Strafbarkeit wegenBetrugs oderUntreue, Insolvenzstraftaten,Straftaten
gegen denWettbewerb,Vorteilsgewährung oder Bestechlichkeit von der beimAuftragnehmer beschäftigten Person oder sons- tigen Dritten führen kann.Bei einemVerstoß hiergegen
stehtAETERNAein fristloses Rücktritts- bzw.Kündigungsrecht allermit demAuftragnehmer be- stehendenRechtsgeschäfte undderAbbruch sämtlicherVerhandlungen zu.Unbeschadet
desVorgenannten istderAuftragnehmerverpflichtet,alle ihnunddieGeschäftsbeziehungmitAETERNAbetreffendeGesetzeundRegelungeneinzuhalten.

12. ErfüllungundGerichtsstand für alleAnsprücheausdenGeschäftsbedingungen, insbesondereaus LieferungenanAETERNA,auchwennVerkäufeoder Liefe- rungenaneinevonAETERNA
gewählte Produktionsstätte/Niederlassung vorgenommen wurde, ist Hamburg. Dieser Gerichtsstand wirkt ebenfall bei Strei- tigkeiten undWirksamkeit des Vertragverhältnisses. Ohne
Rücksicht auf die Höhe des Objektes steht AETERNAdas Recht zu, beimAmtsgericht oder Land- gericht Hamburg zu klagen, nach ihrerWahl auch beim Sitz des für denAuftragnehmer
zuständigenGerichts.Esgilt ausschließlichdasRechtderBundesre-publikDeutschland.

13. DieUnwirksamkeiteinzelnerBestimmungenberührtdieGültigkeitdieserBedingungen imÜbrigennicht.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen der AETERNA Lichte GmbH & Co. KG

2. Allgemeine Verkaufsbedingungen

Allen Angeboten und Lieferungen durch AETERNA liegen ausschließlich diese, dem Abnehmer bekannten Liefer- und Zahlungsbedingungen einverständlich zu- grunde; sie gelten durch
AuftragserteilungoderAnnahmederLieferungausdrücklichalsanerkannt.AbweichendeBedingungendesAbnehmers,dieAETERNAnicht schriftlichbestätigt,geltennicht.

1. DieAngebotevonAETERNAsind inallenFällen freibleibend.

2. Nach Ablauf des Fälligkeitstermins ist AETERNA berechtigt, Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu berechnen, wobei die Geltendma- chung weitergehender
Rechtevorbehaltenwird.

3. LieferungundTransporterfolgtaufGefahrundKostendesAbnehmersunabhängigvomOrtderVersendung.BeiLieferungfrankoEmpfangsstationoderfrankoHaus/Grenzewirdebenfalls
auf GefahrdesAbnehmersgeliefert,AETERNAist zuTeillieferungenberechtigt.

4. Bei Streik, höherer Gewalt, Betriebsstörungen oder infolge solcher Umstände, die AETERNA nicht zu vertreten hat oder mit denen AETERNA nicht zu rechnen brauchte, ist AETERNA
berechtigt, die Lieferungen insoweit hinauszuschieben, als es durch diese Umstände unvermeidlich ist. In diesen Fällen wird AETERNA den Abnehmer unverzüglich informieren und
AETERNAist auch berechtigt, von demVertrag zurückzutreten, ohne dass der Abnehmer Schadensersatzansprüche geltendmachen kann. Etwaige schon erbrachte Gegenleistungen des
Abnehmerswerdendannunverzüglicherstattet.

5. SämtlichegelieferteWarebleibenbis zurvollständigenBezahlungaller ForderungenausdemVertrageEigentumderAETERNA.EineWeiterveräußerung istdemAbnehmernurdannge-
stattet,wennerdieWareausdrücklichalsWiederverkäufererworbenhat.
VeräußertderAbnehmerdieunterEigentumsvorbehaltgeliefertenWaren,so tritt erhiermitdiedarausentstehendeForderunggegenseineAbnehmeranAETERNAab.AETERNAnimmt
dieseAbtretunghiermitan.
DerEigentumsvorbehalt ist inderWeisebedingt,dassbeiErfüllungaller ForderungenausdemVertragedasEigentumanderVorbehaltswareohneweiteresauf denAbnehmerübergeht
und ihmdieabgetretenenForderungenzustehen.

6. Für ihre LieferungenundLeistungenübernimmtAETERNAnurgemäßdennachfolgendenBestimmungenGewähr:
a) Bei mangelhafter Ware hat der Abnehmer kein Recht, eine Herabsetzung der Vergütung zu verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag zu erklären, solange AETERNA ihren

VerpflichtungenzurErfüllung,insbesonderezurBehebungvonMängelnoderzurLieferungeinermangelfreienSachenachkommtundkeinFehlschlagenderNacherfüllungvorliegt.
AETERNA kann auch vomAbnehmer Rückgewähr der mangelhaften Sache bei Lieferung einer mangelfreien verlangen und die Nacherfüllung davon abhängig machen, dass der
KaufpreiszueinemangemessenenTeilbezahlt ist.WeitergehendeAnsprüche,insbesondereScha-densersatzansprüchejeglicherArt,sind-soweitgesetzlichzulässig-ausgeschlossen.

b) Für alleGewährleistungsansprüchegilt diegesetzlicheVerjährungsfrist vonzweiJahrenabAblieferungderWare.
c) EinvonAETERNAzuvertretenerMangelliegtinsbesonderenichtvorbeinatürlicherAlterungoderbeinichtbeiAETERNAerfolgtenBeschädigungendurchunsachgemäßeBehandlung.
d) Mängel jeglicherArt sind schriftlich zu rügen.OffensichtlicheMängel sind unverzüglich nachAblieferungderWare schriftlich zu rügen.Stellt sich eine Rüge als grundlos heraus,hat

derAbnehmer indiesemZusammenhangentstandenenAufwendungenvonAETERNAzu tragen.

7. Wir produzieren ausschließlich Grablichte für die Verwendung im Freien und sog. Ewiglichtölkerzen zur Unterhaltung des Ewigen Lichtes in den Kirchen. Sämtliche Lichter sindmit den
SicherheitshinweisenzumUmgangmitdemProdukt inFormvonPiktogrammengekennzeichnet.Beisog.PrivateLabelProduktengibtesdieAusnahme,dassnurdieVerpackungseinheit
mit den Sicherheitshinweisen zumordnungsgemäßenUmgangmit demProdukt gekennzeichnet ist.Bitte beachten Sie in diesemFall bei Auflösung derVerpackungseinheit und dem
Verkauf der Einzelstücke, dieWeitergabe der Sicherheitshinweise an den Endverbraucher, zur Gewährleistung einer vorschriftsgemäßen Produkthandhabung. Bei der Verwendung der
Lichter ingeschlossenenRäumen,müssendiese inein feuerfestesGlasgestelltwerdenbzw.mittigauf eine feuerfesteUnterlage,diemindestensdendreifachenDurchmesserdesLichtes
hat.Die brennenden Lichter sind gegen einUmkippen zu sichern und so zu platzieren,dass sie nicht in die Reichweite vonHaustieren undKindern gelangen.

8. Bei der Verletzung vertraglicher Pflichten hat AETERNA nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. In diesem Rahmen beschränkt sich auch die Haftung für Erfüllungsgehilfen.
AETERNAhaftet nicht für den Ersatzmittelbarer Folgeschäden.

9. Zur Aufrechnung oder Einbehaltung von Zahlungen ist der Abnehmner nur berechtigt, wenn seine Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Abzüge, die nicht
ausdrücklichvereinbart sind,werdennichtanerkannt.

10. AETERNA ist außer in Ziffer 4 auchberechtigt,vondemVertrag zurückzutreten,wenneinwichtigerGrund vorliegt.Dies ist insbesonderedannder Fall,wennderAbnehmer sich inVerzug
befindet und trotzMahnungnicht zahlt oder über seinVermögendas Insolvenzverfahrenbeantragt oder eröffnetwird. Im Falle des Rücktritts hatAETERNAgegendenAbnehmer neben
ihremAnspruchauf RückgabedergeliefertenWarezumZeitwertAnspruchauf Ersatz ihrerAuslagenundKosten.

11. ÜbtAETERNAgegenüberdemAbnehmeroderanderenPersonen irgendwelcheNachsicht,sogiltdasnichtalsVerzichtauf dieEinhaltungderVertragsbedin-gungen.

12. SämtlicheVertragsvereinbarungen einschließlichAbreden oder Zusagen bei Vertragsanbahnung bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.Stillschweigen derAETERNAgilt in keinem
Fall als Zustimmung.

13. Erfüllung und Gerichtsstand für alle Ansprüche aus den Geschäftsbedingungen, insbesondere aus Lieferungen, ist Sitz der AETERNA, auch wenn Verkäufe oder Lieferungen von einem
Auslieferungslager vorgenommensind.DieserGerichtsstandgilt ebenfalls für StreitigkeitenundWirksamkeit desVertragsverhältnis- ses.OhneRücksicht auf dieHöhedesObjektes steht
AETERNAdasRecht zu,beimAmtsgerichtoderLandesgerichtHamburgzuklagen,nach ihrerWahlauchbeidemfürdenSitzdesAbnehmerszuständigenGericht.Esgilt ausschließlichdas
RechtderBundesrepublikDeutschland.

14. DieUnwirksamkeiteinzelnerBestimmungenberührtdieGültigkeitdieserBedingungen imübrigennicht.


